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Wahlwerbung 
 
 
Sehr geehrter Herr Schnabel, 
 
nachfolgende Informationen zu Plakatierung von Wahlwerbung gelten für die Gemeinden Bärenstein und 
Königswalde. 
 
Plakate: 
Wie viele Plakate dürfen aufgehängt werden?   ca. 10 Stück pro Partei 
Wo dürfen Plakate aufgehängt werden    Laternenmasten, Geländer  
Welche max. Größe von Plakaten darf aufgehängt werden? A1 
In welchem Zeitraum müssen die Plakate  
nach der Wahl abgehängt sein?     spätestens 5 Tage nach der  
        jeweiligen Wahl 
Gibt es Sonderregelungen oder Sonderauflagen  
für die Plakatierung?      verfassungsfeindliche Wahlwerbung  
        wird nicht zugelassen, keine Plakate an öff.  
        Gebäuden z.B. Rathaus, Feuerwehrdepots,  
        Schulen, Kitas etc. (Neutralität des Staates), 
        nicht an Kirchen und Friedhöfen,  
        keine Plakatierung am Wahltag an bzw. in  
        unmittelbarer Nähe zu Gebäuden in 
        denen sich Wahlräume befinden 
         
Weitere wichtige Informationen für die Plakatierung?  ein Antrag auf Wahlwerbung muss  
        14-Tage vor Beginn der geplanten  
        Plakatierung gestellt werden,  
Kosten der Plakatierung      keine  
 
Infostände: 
Wo dürfen Infostände stattfinden? (genug Platz?)   Bärenstein, Parkplatz „Markt“ 
        Königswalde, Platz neben „Amtsgericht“  
   
Welche Auflagen gibt es für Infostände?    dürfen keine Beeinträchtigung der 
        öffentl. Ordnung und Sicherheit  
        darstellen 
(Lautsprecher/Audioanlage erlaubt?)    gundsätzlich erlaubt, § 33 Abs. 1 Nr. 1 StVO 
        verbietet jedoch den Gebrauch von  
        Lautsprechern, wenn  
        dadurch Verkehrsteilnehmer in einer 
        den Verkehr gefährdenden oder  
        erschwerenden Weise abgelenkt oder 
        belästigt werden 
Wie groß ist die Voranmeldefrist?    14-Tage vor Veranstaltung 

Bearbeiter: Herr Wagner 
 03 73 47  1 84 17 
Telefax: 03 73 47  1 84 20 
 

Internet: www.baerenstein-erzgebirge.de 
 

e-mail: ordnungsamt@baerenstein-erzgebirge.de 
 

kein Zugang für elektronisch signierte sowie für  
 

verschlüsselte elektronische Dokumente 

 
Bankverbindung:  Sparkasse Erzgebirge 
Konto-Nummer: 3 591 000 522 
Bankleitzahl: 870 540 00 
BIC:  WELADED1STB 
IBAN:  DE15 8705 4000 3591 0005 22 

 
 
Philipp Schnabel 
Piratenpartei Deutschland 
Landesverband Sachsen 
 
-per E-Mail- 
 



 

Weitere wichtige Informationen?     am Wahltag an bzw. in unmittelbarer Nähe zu  
        Gebäuden in denen sich Wahlräume befinden  
        dürfen keine Infoveranstaltungen durchgeführt 
         werden  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Silvio Wagner 
-Ordnungsamt- 


